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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

 
Einladung 

 
Die nächste Sitzung des Behinderten- und Senio-
renbeirates Unstrut-Hainich-Kreis findet am 
 

Montag, den 23.02.2026, 16:00 Uhr 
im Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis, Linden-

hof 1, 99974 Mühlhausen 
Haus 003, Beratungsraum 1.15d 

 
statt. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen. 
 
Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
 
1 Begrüßung 

2 Protokollkontrolle vom 01.12.2025 und Be-
stätigung der Tagesordnung 

3 Vorbereitung Regionalkonferenz Nord 
Landesseniorenrat am 29.04.2026 im 
Mehrgenerationenhaus Mühlhausen 

4 Neues vom Landesseniorenrat und Be-
richterstattung der Seniorenbeauftragten 

5 Vorbereitung Seniorentag September 
2026 

6 Sonstiges 

 
Keyser 
Beiratsvorsitzende 
 
 
 
 
 
 

 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

 

Einladung 
 
Die 8. Sitzung des Jugendhilfeausschusses Un-
strut-Hainich-Kreis findet am 
 

Donnerstag, den 26.02.2026, 17:00 Uhr 
im Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis, Linden-

hof 1, 99974 Mühlhausen, Barbaraheim 
 
statt. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen. 
 
Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
 
1 Eröffnung und Begrüßung 

2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

3 Bestätigung der Tagesordnung 

4 Anfragen 

5 Genehmigung der Niederschrift der 7. Sit-
zung des Jugendhilfeausschusses vom 
13.11.2025 

6 Berichte aus den Arbeitsgemeinschaften 

6.1. AG KiTa 

6.2. AG Jugendarbeit 

6.3. AG Erzieherische Hilfen 

7 Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit / Ju-
gendschutz 

7.1. Bericht Schulsozialarbeit, Jugendpla-
nungsraum Nord 

7.2. Beratung und Beschlussfassung über die 
Vergabe von Projektfördermitteln nach 
den "Grundsätzen und Richtlinien zur För-
derung der Kinder- und Jugendarbeit im 
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Unstrut-Hainich-Kreis" (Förderung über 
1.000 €) 

8 Berichte aus dem Jugendamt 

9 Beratung und Beschlussfassung über die 
Richtlinie zur Gewährung von Annex-Leis-
tungen nach dem SGB VIII 

10 Verschiedenes 

 
Roth 
Ausschussvorsitzender 
 
 

 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

 

Einladung 
 
Die 13. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis findet am 
 

Dienstag, den 24.02.2026, 17:00 Uhr 
im Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis, Linden-

hof 1, 99974 Mühlhausen, Barbaraheim 
 
statt. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen. 
 
Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
 
1 Eröffnung und Begrüßung 

2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

3 Bestätigung der Tagesordnung 

4 Berichterstattung des Landrates aus der 
Verwaltung 

5 Bericht der Verwaltung zum Zustand der 
Löschwasserversorgung im Unstrut-Hai-
nich-Kreis 

6 Bericht der Verwaltung zur Evaluierung der 
Rekommunalisierung der Reinigungsleis-
tungen an den kommunalen Gebäuden 
des Unstrut-Hainich-Kreises 

7 Bürgeranfragen 

8 Anfragen aus dem Kreistag 

9 Änderung des Beschlusses des Kreistages 
Nr. KT/B/206-11/2025 vom 27.10.2025 - 
Erstellung eines kreisweiten Radverkehrs-
konzeptes 

10 Einbringung der Haushaltssatzung und 
des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 
2026 sowie des Finanzplanes für den 

Zeitraum 2025 - 2029 des Unstrut-Hainich-
Kreises und Verweisung in die Aus-
schüsse, außer Rechnungsprüfungsaus-
schuss 

11 Bestellung eines Vertreters des Unstrut-
Hainich-Kreises in die Verbandsversamm-
lung des Zweckverbandes Tierkörperbe-
seitigung 

12 Antrag der SPD-Fraktion: Kreisjugend-
sportkoordinator zügig besetzen 

13 Antrag der SPD-Fraktion: Pflegestützpunkt 
einrichten 

14 Bestellung von Mitgliedern und stellvertre-
tenden Mitgliedern der FG CDU/ABL in 
den Ausschuss für Kultur, Bildung und 
Sport 

15 Bestellung eines sachkundigen Bürgers 
der SPD-Fraktion in den Ausschuss für 
Kultur, Bildung und Sport 

16 Bestellung eines sachkundigen Bürgers 
der SPD-Fraktion in den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss 

17 Bestellung eines sachkundigen Bürgers 
der SPD-Fraktion in den Rechnungsprü-
fungsausschuss 

18 Vorlage der Fraktion FWG-UH/FDP: Pilot-
projekt Abfallwirtschaftsbetrieb 

19 Vorlage der Prüfergebnisse zum Be-
schluss des Kreistages Nr.: KT/B/170-
10/2025 vom 25.08.2025 - Dauerhafte Be-
flaggung öffentlicher Gebäude im Unstrut-
Hainich-Kreis mit der Kreis-, Thüringen-, 
Deutschland- und Europaflagge 

20 Beschlussfassung über die Ausführung der 
Baumaßnahme: „Barrierefreie Sanierung 
der Staatlichen Grundschule „Martini-
schule" einschließlich Neubau einer Sport-
halle in Mühlhausen“ 

21 Beschlussfassung über die 9. Fortschrei-
bung des Rettungsdienstbereichsplanes 
des Unstrut-Hainich-Kreises 

22 Freihändige Vergabe Nr. 058-2024-UHK-
GLM_Los 11: Regelschule Langula – Bo-
denbelagsarbeiten neu 

23 Antrag der Fraktion FWG-UH/FDP: Errich-
tung von Photovoltaikanlagen auf Kreisflä-
chen 

24 Antrag der Fraktion FWG-UH/FDP: Sozial-
controlling 
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25 Antrag des Kreistagsmitgliedes Herr Dr. 
Johannes Bruns: Absenkung der Kreisum-
lage im Jahr 2027 

26 Information über die Anhörung des UHK 
durch das Thüringer Landesverwaltungs-
amt als Rechtsaufsichtsbehörde zur An-
ordnung der Neufestsetzung von Umlage-
soll und Umlagesatz in § 4 der Haushalts-
satzung des UHK  für das Haushaltsjahr 
2010 gemäß § 120 Abs. 1 S. 2 ThürKO - 
verbunden mit der Androhung der Ersatz-
vornahme - Anhörungsschreiben vom 
03.02.2026 - zugegangen am 04.02.2026 

27 Information über die Anhörung des UHK 
durch das Thüringer Landesverwaltungs-
amt als Rechtsaufsichtsbehörde zur An-
ordnung des Erlasses einer Haushaltssat-
zung des UHK für das Haushaltsjahr 2012 
gemäß § 120 Abs. 1 S. 2 ThürKO verbun-
den mit der Androhung der Ersatzvor-
nahme - Anhörungsschreiben vom 
03.02.2026 - zugegangen am 04.02.2026 

 
Ahke 
Landrat 
 
 

 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

 

Bekanntmachung 
 

über die öffentliche Auslegung eines Antrages 
zur Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-

rechtsbescheinigung für bestehende Abwas-
serleitungen nebst der dazugehörigen Anlagen 

(Az: 12315-25-206) 
 
Abwasserleitung in der Gemarkung Eigenrieden 
(Betonleitung DN 600 - Länge ca. 111 m) 
 
Auf der Grundlage des § 9 des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2182, 2192), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 158 der Verordnung vom 31. August 2015 
(BGBl. I S. 1474) in Verbindung  mit § 6 der Verord-
nung zur Durchführung des Sachenrechts (Sachen-
rechtsdurchführungsverordnung - SachenR-DV) 
vom 20. Dezember 1994 (BGBl I S. 3900) hat der 
Zweckverband Abwasserentsorgung Mühlhau-
sen und Umland, Windeberger Landstraße 73, 
99974 Mühlhausen, beim Landkreis Unstrut-Hai-
nich, als Untere Wasserbehörde, für bestehende 
Abwasserleitungen mit einer Schutzstreifenbreite 
von max. 8 m, einschließlich der dazugehörigen 

Anlagen die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. 
 
Die Bescheinigung begründet eine beschränkt per-
sönliche Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstel-
lers. Sie umfasst das Recht, in eigener Verantwor-
tung und auf eigenes Risiko die belasteten Grund-
stücke für den Betrieb, die Instandhaltung und Er-
neuerung der Anlage zu nutzen, Abwasser in einer 
Leitung über die Grundstücke zu führen sowie die 
Grundstücke zu betreten. 
 
Die von der Anlage betroffenen Grundstückseigen-
tümer der 
 
Gemarkung: Eigenrieden 
Flur:   11 
Flurstücke:  134/1, 135/1, 136, 137, 138, 139 und 
140  
 
können den eingereichten Antrag sowie die beige-
fügten Unterlagen innerhalb von 4 Wochen vom 
Tag der Bekanntmachung an beim Landratsamt Un-
strut-Hainich-Kreis, Fachdienst Bau und Um-
welt/Untere Wasserbehörde, Lindenhof 1, 99974 
Mühlhausen (Haus 4, Zimmer 2.21), dienstags von 
8:00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr, 
donnerstags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 
bis 16:00 Uhr und freitags von 8:00 Uhr bis 12:00 
Uhr einsehen. 
 
Die Untere Wasserbehörde als Bescheinigungs-
stelle für wasserwirtschaftliche Anlagen erteilt die 
Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung nach 
Ablauf der Auslegungsfrist gemäß § 9 Abs. 4 
GBBerG in Verbindung mit § 7 Abs. 4 und 5 Sa-
chenR-DV. 
 
Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen: 
 
Gemäß § 9 Abs. 1 GBBerG  ist die beschränkt per-
sönliche Dienstbarkeit von Gesetzes wegen ent-
standen. Mit der SachenR-DV § 4  wurden be-
schränkt persönliche Dienstbarkeiten auch für Anla-
gen der Wasserversorgung und Abwasserableitung 
begründet. 
 
Ein Widerspruch kann somit nicht dadurch begrün-
det werden, dass kein Einverständnis mit der Belas-
tung des Grundbuches erteilt wird. Ein zulässiger 
Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass 
die von dem antragstellenden Unternehmen darge-
stellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeu-
tet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten 
kann, dass das Grundstück gar nicht von der 
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Leitung betroffen oder in anderer Weise als von 
dem Unternehmen dargestellt ist. 
 
Der Widerspruch kann bei der Bescheinigungsstelle 
bis zum Ende der Auslegungsfrist erhoben werden. 
Bei fristgemäßer Widerspruchseinlegung wird die 
Bescheinigung mit einem entsprechenden Vermerk 
erteilt. 
 
Ahke 
Landrat 
 
 

 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung der Gewässer-
schau für die „Unstrut“ (Gewässer 1. Ordnung) 
im März 2026 in den Landkreisen Eichsfeld und 
Unstrut-Hainich-Kreis 
 
Auf der Grundlage des § 74 Thüringer Wasserge-
setz (ThürWG) vom 28.05.2019 wird beim Thürin-
ger Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz (TLUBN) eine Schaukommission für das Ge-
wässer 1. Ordnung „Unstrut“ gebildet. Für die 
Durchführung der Schau an Gewässern 1. Ordnung 
ist das TLUBN zuständig. 
 
Geschaut wird das Gewässer, die Uferbereiche, die 
Anlagen an den Gewässern und die Überschwem-
mungsgebiete. Im Zuge der Gewässerschau wer-
den die Gewässerrandstreifen begangen. Die be-
treffenden Grundstückseigentümer/Nutzungsbe-
rechtigten werden hiermit informiert, dass eine Dul-
dungspflicht für das Betreten der Grundstücke nach 
§ 101 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 4 und 6 WHG besteht, 
soweit dies erforderlich ist. 
 
Aus der nachfolgenden Tabelle sind die vorgesehe-
nen Schautermine und die zu schauenden Gewäs-
serabschnitte ersichtlich. 
 
Witterungsbedingt kann es zu Einschränkungen 
und Terminverschiebungen kommen. 
 
Termine für die Gewässerschau im März 2026 
des Gewässers 1. Ordnung „Unstrut“ in den 
Landkreisen Eichsfeld und Unstrut-Hainich-
Kreis 
(Änderungen vorbehalten) 
 

Datum Uhrzeit Gewässerab-
schnitt* 

Land-
kreis 

17.03.26 9.00 – 
15.00 Uhr 

OA Silberhausen, 
Helmsdorf, Zella, 
Horsmar 

Eichsfeld 

19.03.26 9.00 – 
15.00 Uhr 

OA Horsmar, Dach-
rieden, Reiser, OE 
Ammern Brücke 
B247 

Eichsfeld, 
Unstrut-
Hainich-
Kreis 

24.03.26 9.00 – 
15.00 Uhr 

OE Ammern Brücke 
B247, Ortslage 
Mühlhausen, Gör-
mar 

Unstrut-
Hainich-
Kreis 

*Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit 
 
An- oder Rückfragen können an folgende Adresse 
vorgenommen werden: 
 
Postalisch:  
 
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Na-
turschutz 
Referat 44  
Göschwitzer Straße 41 
07745 Jena 
 
Telefonisch: Gewässerunterhaltung: Tel.-Nr.: 
0361 57 3942 888 
 
Per E-Mail: gu@tlubn.thueringen.de 
 
 
 
 

mailto:gu@tlubn.thueringen.de
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